
 
 

 
Einverständniserklärung zur elektronischen Kommunikation 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit in Kraft treten der neuen WEG-Reform zum 01.12.2020 ist es nun auch gesetzlich zulässig, Einladungen 
zu Eigentümerversammlungen, Protokolle sowie sonstigen Schriftverkehr ausschließlich auf dem 
elektronischen Versandweg zu übermitteln.  
Wir als Ihre Hausverwaltung möchten Ihnen diese Möglichkeit nicht vorenthalten und haben bereits die 
entsprechenden Einstellungen im System erfasst. 
Als Eigentümer können Sie frei wählen, ob Sie die Einladungen, Anschreiben etc. weiterhin in Papierform, 
oder diese künftig umweltfreundlich und unkompliziert per E-Mail an Ihre gewünschte Mail-Adresse zugesandt 
haben möchten.  
 
Sollten Sie sich für die künftige Zusendung per E-Mail entscheiden, so bitten wir Sie die nachstehende 
Einwilligungserklärung auszufüllen und nach Unterschrift an uns zurückzusenden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Hausverwaltung 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

1. Einverständniserklärung zur elektronischen Kommunikation 
 

Hiermit willige ich (Name, Anschrift) ______________________________________ ein, dass sich die 
Hausverwaltung Höglauer GmbH & Co. KG elektronischer Kommunikationsmittel (= E-Mail) zum Zweck 
der Übermittlung von sämtlichem Schriftverkehr (z.B. Einladungen, Umlaufbeschlüsse etc.) bedienen darf. 
Dies gilt ausschließlich für die Kommunikation mit den Mitarbeitern der Hausverwaltung.  Die Daten dürfen 
ausdrücklich per unverschlüsselten und unsignierten E-Mails versendet werden. Es ist mir bekannt, dass 
durch diese E-Mails nur eine eingeschränkte Vertraulichkeit gewährleistet ist. 
 
Ich werde die von mir angegebene E-Mail-Adresse regelmäßig auf elektronische Posteingänge überprüfen 
und darauf hinweisen, wenn Einschränkungen bestehen sollten. 

 
 

Widerrufsrecht: 
Die obige Einverständniserklärung zur elektronischen Kommunikation darf ich jederzeit – ohne Angabe von Gründen 
– gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail unter info@hoeglauer.de oder eine schriftliche 
Mitteilung an die Hausverwaltung Höglauer GmbH & Co. KG, Industriestr. 1, 83404 Ainring. Der Widerruf berührt 
nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der bisherigen Einwilligung erfolgten Datenverarbeitung. 
 
 

Bitte senden Sie ab sofort sämtlichen Schriftverkehr  

an folgende, gültige E-Mail-Adresse: _____________________________ 
 
 
Ort, Datum ________________________      Unterschrift ____________________________ 
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